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RS OGH 1970/9/9 5Ob196/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1970

Norm

EO §381 A

EO §382 I

MG §8

Rechtssatz

Zur Sicherung eines auf § 8 MG gestützten Anspruches kann zwar eine EV bewilligt werden, doch dürfen der

gefährdeten Partei durch die Provisorialmaßnahmen nicht Rechte eingeräumt werden, die ihr bei Obsiegen in dem

über ihren Anspruch durchgeführten Verfahren nicht zuerkannt werden können (hier: Die Ermächtigung der Mieter,

Erhaltungsarbeiten selbst durchzuführen).
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